
JETZT NOCH 
 BESSER: DIE NEUE 
JURIS RECHERCHE

Unser Premium-Angebot

juris Spectrum



 

Mit juris Spectrum nutzen Sie das „größte 
juris“ zum Festpreis. Das Recherchewerkzeug 
der Richter und Großkanzleien. Mehr als 25 
Millionen untereinander verlinkte Dokumente 
aus den Bereichen Recht und Wirtschaft ge-
währleisten umfassende, sichere und aktuelle 
Informationen.

Rechtsprechung
Mit derzeit über 1,4 Millionen Gerichtsentschei-
dungen verfügt juris über die umfassendste Samm-
lung relevanter Entscheidungen in Deutschland.

Sie enthält:

 die Rechtsprechung zu allen Rechtsgebieten
 die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts sowie der fünf obersten Gerichtshöfe des 
Bundes seit Bestehen dieser Gerichte

 die wesentliche Rechtsprechung der Instanz-
gerichte spätestens seit 1976 (Arbeits- und 
Sozialrecht seit 1954, Verwaltungsrecht seit 
1960, Schadensrecht seit 1965, Steuerrecht 
seit 1966)

Zusätzlich werden nachgewiesen:

 die beim BFH anhängigen Revisionen, in de-
nen voraussichtlich eine Sachentscheidung zu 
erwarten ist

 anhängige Verfahren beim BVerfG mit steuer-
rechtlichem Bezug

 anhängige Verfahren beim EuGH und beim EuG

Das Informationsangebot im Bereich Rechtspre-
chung wächst pro Jahr um ca. 50.000 Entschei-
dungen. Die Aufbereitung erfolgt durch die Do-
kumentationsstellen des Bundes, seit 2002 auch 
durch die Instanzgerichte, unterstützt durch juris. 
Die dokumentarischen Ergänzungen der Recht-
sprechungsdokumente und ihre umfassende Ver- 
linkung mit den juris Datenbeständen erlauben di-
rekten Zugriff auf die zu Grunde liegenden streit- 
entscheidenden Normen sowie den Verfahrens-
gang. 

Die vom BAMF ausgewählten Entscheidungen 
der deutschen und europäischen Rechtsprechung 
zu Fragen von Asyl und Migration sowie die Ent-
scheidungssammlungen des Reichsgerichts in Zivil- 
sachen, des Reichsgerichts in Strafsachen und des 
Reichsfinanzhofs vervollständigen das Angebot.

Gesetze
Gesamtbestand des deutschen Bundesrechts an 
Gesetzen und Rechtsverordnungen, neben den 
aktuell gültigen auch die vorausgegangenen 
Fassungen der Normen seit Anfang der 80er- 
Jahre sowie zukünftige Normen, die zwar ver-

kündet, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme in die  
Datenbank noch nicht in Kraft getreten sind. Alle 
vorhandenen Fassungen sind stichtagsbezogen 
mit einem Geltungsdatum abrufbar und stehen in 
konsolidierter Fassung zur Verfügung. Zusätzlich 
sind über die Verlinkungen der Fundstellenanga-
ben die Veröffentlichungen in den Bundesgesetz-
blättern I und II verfügbar. Neben den einzelnen 
Vorschriften lässt sich auch eine Gesamtausgabe 
des jeweiligen Gesetzes inklusive der vorherigen 
Fassungen abrufen. 

Darüber hinaus sind die Normen aller 16 Bun-
desländer in geltender sowie auch in historischer 
Fassung enthalten.

Europarecht
Die Rechtsprechung des EuGH und des EuG  
stehen im Volltext zur Verfügung. Außerdem: Eu-
ropäische Verträge und Rechtsvorschriften, soweit 
sie ab 1. Juli 1979 in Kraft waren, sowie europäi-
sche Durchführungsbestimmungen.

Literaturnachweise
Die Auswertung von über 800 Fachzeitschriften 
und Büchern aus allen Rechtsgebieten mit der-
zeit über 998.000 Dokumenten wird permanent 
aktualisiert und erweitert. Beginnend mit dem 
Jahr 1976 sind rechtswissenschaftliche Aufsätze, 
Entscheidungsbesprechungen und Urteilsanmer-
kungen in Form inhaltserschließender Kurzreferate 
(Abstracts) archiviert.

Zeitschriften
Im Festpreis enthalten sind 16 juristische Fachzeit-
schriften im Volltext, u. a. Deutsche Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Insolvenzrecht (DZWIR), Samm-
lung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (SAE), 
Wettbewerb in Recht und Praxis (wrp), Wohnungs-

wirtschaft und Mietrecht (WuM) und Versiche-
rungsrecht (Vers-R/Vers-A). Die Zeitschrift juris – 
Die Monatszeitschrift jM enthält Aufsätze und 
differenzierte Kommentierungen ausgewählter 
Entscheidungen. 

In den juris PraxisReporten besprechen renom-
mierte Autoren wichtige aktuelle Entscheidungen 
und beschreiben deren Auswirkungen auf die ju-
ristische Praxis.

Die juris OLG-Reporte veröffentlichen in fünf 
Regionalausgaben Kurzzusammenfassungen der 
Entscheidungen der Zivilsenate der Oberlandesge-
richte. Das Vorgängerprodukt, die Zeitschriftenrei-
he „OLG-Report“, ist online von 1991 bis 2009 
archiviert.

Kommentare / Lexika
Der online ständig aktualisierte juris PraxisKom-
mentar BGB berücksichtigt die aktuelle Entwick-
lung der Rechtsprechung und nimmt umfassend 
Bezug zur Prozesspraxis. 
Zusätzlich nutzen Sie das Lexikon Urheberrecht von 
A – Z unseres Verlagspartners Medien und Recht.

Arbeitshilfen
Die wichtigsten unterhaltsrechtlichen Tabellen und 
Leitlinien sowie die Versorgungsausgleichstabel-
le, ständig aktualisiert und auch in historischer 
Fassung.

juris Spectrum / juris Spectrumplus



Tarifverträge
Die Texte der für allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifverträge entsprechen dem jeweils bekannten 
Sachstand.

Verdingungsordnungen
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen (VOB/A und B), die Verdingungsordnung 
für Leistungen, ausgenommen Bauleistungen 
(VOL/A und B), und die Verdingungsordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF).

Doppelbesteuerungsabkommen
Die Texte der Doppelbesteuerungsabkommen, die 
die Bundesrepublik Deutschland mit Partnerlän-
dern abgeschlossen hat. Jedes Abkommen wird 
mit den grundlegenden Daten (Land, Normen, 
Datum, Fundstellen) und den einzelnen Artikeln 
aufgeführt.

Verwaltungsvorschriften  
Steuerrecht
Nachgewiesen werden die im Bundessteuerblatt 
und in den Karteien der Länder veröffentlichten 
Verwaltungsvorschriften in vollem Wortlaut ab 
1978. Seit 1979 werden alle dokumentations-
würdigen Schreiben des Bundesministers der  
Finanzen und Erlasse der obersten Finanzbehör-
den der Länder aufgenommen. 

Verwaltungsvorschriften   
Arbeitsrecht
Verwaltungsregelungen zu Normen des Arbeits-
rechts im engeren Sinne (arbeitsrechtliche Geset-
ze und Rechtsverordnungen sowie Tarifverträge 
des öffentlichen Dienstes), dokumentiert beim 
Bundesarbeitsgericht. Grundlage sind die Mi-
nisterialblätter und sonstige Verkündungs- und 
Mitteilungsblätter des Bundes und der Länder 
ab 1986.

Verwaltungsvorschriften Sozialrecht
Die relevanten Vorschriften zu den Rechtsberei-
chen Sozialversicherung, Soziale Entschädigung, 
Kindergeld, Erziehungsgeld und Arbeitsförde-
rung, die ab 1954 veröffentlicht wurden.

Verwaltungsvorschriften  
des Bundes
Verwaltungsvorschriften des Bundes, die im Bun-
desgesetzblatt, im Bundesanzeiger, im elektro-
nischen Bundesanzeiger oder im Gemeinsamen 
Ministerialblatt veröffentlicht wurden. Andere 
Verwaltungsvorschriften, z. B. Rundschreiben, 
verwaltungsinterne Regelungen an nachgeord-
nete Behörden einschließlich Organisations- und 

Dienstvorschriften, werden dann aufgenommen, 
wenn die federführende Fachabteilung sie für all-
gemein bedeutsam erachtet.

Verwaltungsvorschriften der Länder
  Baden-Württemberg mit allen veröffent- 

 lichten Verwaltungsvorschriften des Landes,  
 soweit sie nach der Vorschriftenanordnung   
 vom 23. November 2004 (GABl. 2005,  
 S. 194) im Zeitpunkt der Erfassung weiterhin  
 gelten.

 Bayern mit allen zum 1. Januar 2007 gültigen 
und veröffentlichten Verwaltungsvorschriften 
sowie allen, die nach dem 1. Januar 2007 ihre 
Gültigkeit verloren haben.

 Hessen mit allen zum 1. April 2009 gültigen 
veröffentlichten Verwaltungsvorschriften der 
Landesverwaltung, die der Erlassbereinigung 
unterliegen, sowie alle zum 1. April 2009 im 
Gültigkeitsverzeichnis enthaltenen Rechtsvor-
schriften mit Rechtssatzcharakter.

 Mecklenburg-Vorpommern mit allen aktu-
ellen und im Amtsblatt für Mecklenburg-Vor-
pommern veröffentlichten Verwaltungsvor- 
schriften des Landes einschließlich der Anla-
gen in konsolidierter Form.

 Niedersachsen mit konsolidierten Volltex-
ten aller geltenden veröffentlichten Verwal-
tungsvorschriften. Ausgenommen sind die 
Verwaltungsvorschriften, die in AGRI-DOC 
nachgewiesen werden.

 Rheinland-Pfalz mit allen zum 1. November 
2006 veröffentlichten Verwaltungsvorschrif-
ten sowie denen, die nach dem 1. November 
2006 ihre Gültigkeit verloren haben.

 Sachsen-Anhalt mit allen geltenden ver-
öffentlichten Verwaltungsvorschriften des 
Landes einschließlich der Anlagen in konso-
lidierter Form.

 Schleswig-Holstein mit allen seit 1950 im 
Amtsblatt des Innenministeriums des Landes 
veröffentlichten Verwaltungsvorschriften in 
vollem Wortlaut, inklusive Richtlinien, Rund-
schreiben und Bekanntmachungen. 

 Thüringen mit allen aktualisierten veröffent-
lichten Verwaltungsvorschriften des Landes 
einschließlich der Anlagen in konsolidierter 
Form.

Referenzen DDR-Vorschriften
Die bibliographischen Angaben zu den Vorschrif-
ten der ehemaligen DDR, die in der Zeit vom  

Chancengleichheit

Die Informationen von juris stehen allen 
Gerichten in Deutschland zur Verfügung. 
So argumentieren Sie erfolgreich auf dem 
gleichen aktuellen Wissensstand wie der 
Richter.

Vollständigkeit

Innerhalb der Rechtsprechungsdokumente  
führen aktive Verweise (Links) gezielt zur 
Lösung Ihrer Rechtsfragen. So werden alle 
verfügbaren Rechtsquellen umfassend und 
mit nur einer Recherche durchsucht – ganz 
einfach per Mausklick. In Anbetracht ste-
tig steigender Haftungsrisiken spielen Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der 
genutzten Informationsquellen eine immer 
wichtigere Rolle.

Zeitgewinn

Mit der Schnellsuche wird eine Anfrage 
mit verschiedenen Einträgen in nur einem 
Eingabefeld gestartet. Das System erkennt 
automatisch, wonach gesucht wird (z. B. 
Normen, Aktenzeichen, Gerichte usw.). Die 
Trefferliste zeigt das Suchergebnis aus al-
len Datenbeständen direkt an. Unterstützt 
wird die Rechercheanwendung durch ein 
ausführliches Hilfesystem. Höchste Ergo-
nomie und einfache Bedienbarkeit der  
Suchoberfläche verschaffen entscheidende 
Zeitvorteile.

7. Oktober 1949 bis zum 2. Oktober 1990 im Ge-
setzblatt veröffentlicht worden sind.

Nachrichten / Pressemitteilungen
Die Pressemitteilungen des Bundesverfassungs-
gerichts und der fünf obersten Gerichtshöfe des 
Bundes im Originalwortlaut. Außerdem tagesak-
tuelle Nachrichten der juris Redaktion zu Ent-
wicklungen in der Gesetzgebung und aktuellen 
Gerichtsentscheidungen sowie Mitteilungen von 
Behörden und Verbänden.
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Plus-Option
Erweitern Sie Ihr Spectrum-Abonnement mit der juris Plus-Option und minimieren Sie Ihr Haftungsrisiko: Recherchieren Sie 
in über 25 Millionen Rechts- und Wirtschaftsinformationen. Neben Ihrem Festpreis bezahlen Sie nur, was Sie darüber hinaus 
zusätzlich nutzen. Die Berechnung erfolgt je abgerufenem Dokument.  

juris GmbH

Gutenbergstraße 23

66117 Saarbrücken

Tel.: 0681 5866-0

Fax: 0681 5866-274

E-Mail: info@juris.de

www.juris.de

Plus-Option: Zeitschriften
Die Plus-Option erlaubt den Zugriff auf alle in  
der juris Datenbank verfügbaren Zeitschriften im 
Volltext, beispielsweise Betriebs-Berater (BB), 
GmbH-Rundschau (GmbHR), Juristische Rund-
schau (JR), Kommunikation und Recht (K&R), 
Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), Die 
Sozialgerichtsbarkeit (SGb), Umsatzsteuer-Rund-
schau (UR). 

Plus-Option: Kommentare / Handbücher
Neben den ständig aktualisierten juris Praxis-
Kommentaren stehen zahlreiche Werke des Bun-
desanzeiger Verlag und der Verlage C.F. Müller,  
De Gruyter Recht, Erich Schmidt, Hüthig Jehle 
Rehm, Stollfuß Medien, Dr. Otto Schmidt sowie  
weiterer Partner online zur Verfügung, unter ande-

rem: Anwaltkommentar Arbeitsrecht, Erman BGB, 
Hauck/Noftz (SGB), Leipziger Kommentar (StGB), 
Löwe/Rosenberg (StPO), Scholz (GmbHG), Sponer/  
Steinherr (TVöD) und Tipke/Kruse (AO/FGO).   

Plus-Option: Arbeitshilfen
Die juris Formulare sowie weitere Formular- 
bücher, Tabellen und Checklisten unserer Part-
ner Bundesanzeiger Verlag, C.F. Müller, Deutscher 
Anwaltverlag sowie Verlag Dr. Otto Schmidt, bei-
spielsweise die SchmerzensgeldBeträge (Hacks)  
in aktueller Auflage.

Plus-Option: Wirtschaftsinformationen
Alle wichtigen Firmeninformationen zu einem Un-
ternehmen auf einen Blick dank der Verlinkung von 
Creditreform Bonitätsauskünften mit Zentralhan-

delsregistereinträgen, Jahresabschlüssen sowie 
gerichtlichen und sonstigen Bekanntmachungen 
aus der Bundesanzeiger-Beilage. Die Bonitätsaus-
künfte zu Privatpersonen (Creditreform) beinhalten 
sämtliche relevante Informationen über den poten-
ziellen Kreditnehmer oder Schuldner. 

Voraussetzung für die Nutzung von juris 
Spectrumplus ist der Abschluss eines juris 
Spectrum Vertrages. Die Dokumente aus den 
juris Spectrumplus Datenbeständen werden 
einzeln berechnet. Die Einzeldokumentprei-
se ergeben sich aus der gültigen Preisliste, 
diese finden Sie unter: 
www.juris.de/preisliste


